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Änderungsanträge (NEU! Stand 04.12.2019) 

der Fraktionen DIE LINKE, UBS und BBS/FDP/SCHÖN zur BV 060/2019 Ände-

rung/Ergänzung Einwohnerbeteiligungssatzung 

Die Gemeindevertretung möge den vorgelegten Entwurf für die Änderung/Ergänzung der Einwohner-

beteiligungssatzung (Anlage zur BV 060/2019) wie folgt ändern: 

Nr. Ausgangstext Änderungen 

1 § 3 Einwohnerversammlung 
 
 
(3) Einwohnerversammlungen sollen eine 
gemeinsame Veranstaltung der Einwoh-
nerschaft mit der Gemeindevertretung und 
der Gemeindeverwaltung sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Der/die Bürgermeister/in beruft unter 
Angabe der Tagesordnung und ggf. des 
Teilgebiets der Gemeinde, auf das die Ein-
wohnerversammlung begrenzt wird, die 
Einwohnerversammlung ein. […] 
 
 
 
 
 
(6) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, 
zu einer Einwohnerversammlung Beschäf-
tigte der Gemeinde einzuladen oder beauf-
tragte sachverständige Dritte, die zu be-
deutsamen Angelegenheiten Auskunft er-
teilen können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 3 Einwohnerversammlung 
 
Der Absatz wird wie folgt ergänzt: 
(3) Einwohnerversammlungen sollen eine 
gemeinsame Veranstaltung der Einwoh-
nerschaft mit der Gemeindevertretung und 
der Gemeindeverwaltung sein. Vertre-
ter/innen der Gemeindeverwaltung, der 
Fraktionen in der Gemeindevertretung so-
wie anwesenden Einwohner/innen ist in 
angemessenem Umfang Gelegenheit ein-
zuräumen, zum Thema der Einwohnerver-
sammlung Stellung zu nehmen. 
 
Der Absatz wird wie folgt geändert: 
(4) Der/die Bürgermeister/in beruft im Be-
nehmen mit der/dem Vorsitzenden der 
Gemeindevertretung unter Angabe der 
Tagesordnung und ggf. des Teilgebiets der 
Gemeinde, auf das die Einwohnerversamm-
lung begrenzt wird, die Einwohnerver-
sammlung ein. […] 
 
Der Absatz wird wie folgt geändert und er-
gänzt: 
(6) Der/die Bürgermeister/in ist berechtigt, 
im Benehmen mit der/dem Vorsitzenden 
der Gemeindevertretung zu einer Einwoh-
nerversammlung Beschäftigte der Ge-
meinde einzuladen oder beauftragte sach-
verständige Dritte, die zu bedeutsamen 
Angelegenheiten Auskunft erteilen können. 
Die Fraktionen in der Gemeindevertretung 
sowie Vertrauenspersonen nach Absatz 10 
können dazu Vorschläge unterbreiten. Wird 
den Vorschlägen nicht gefolgt, ist dies in 
der Einwohnerversammlung zu begründen. 
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2 § 4 Einwohnerbefragun-
gen/Einwohnerumfragen 
 
 
(1) Die Gemeindevertretung kann mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung beschlie-
ßen, in wichtigen Angelegenheiten der 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin eine Ein-
wohnerbefragung durchzuführen. […] 
 
 
(2) Eine Einwohnerbefragung soll umge-
hend nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung von der Gemeindever-
waltung vorbereitet und grundsätzlich spä-
testens 2 Monate nach Beschlussfassung 
begonnen werden. Sie soll maximal einen 
Monat dauern. 
 
(6) Eine Einwohnerbefragung soll nicht in 
zeitlichem Zusammenhang mit politischen 
Wahlen oder Abstimmungen stattfinden. 
Es ist hier ein zeitlicher Abstand von min-
destens 2 Monaten zu gewährleisten. 

§ 4 Einwohnerbefragun-
gen/Einwohnerumfragen 
 
Der Absatz wird wie folgt geändert: 
(1) Die Gemeindevertretung kann mit der 
Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Mit-
glieder der Gemeindevertretung beschlie-
ßen, in wichtigen Angelegenheiten der 
Gemeinde Schöneiche bei Berlin eine Ein-
wohnerbefragung durchzuführen. […] 
 
Der Absatz wird wie folgt geändert: 
(2) Eine Einwohnerbefragung soll umge-
hend nach Beschlussfassung durch die Ge-
meindevertretung von der Gemeindever-
waltung vorbereitet und grundsätzlich spä-
testens einen Monat nach Beschlussfas-
sung begonnen werden. Sie soll maximal 
einen Monat dauern. 
 
Der Absatz 6 wird ersatzlos gestrichen. 

3 § 5 Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen 
 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr führt die 
Gemeindeverwaltung eine Kinderkonferenz 
durch, zu der Vertreter/innen aller Schul-
klassen der ortsansässigen Grundschulen 
und der Jugendbeirat einzuladen sind. Hier 
wird über aktuelle Themen in der Gemein-
de informiert und Gelegenheit gegeben, 
sich hierzu zu äußern und eigene Ideen ein-
zubringen. 
 
 
 
(2) Jederzeit ist es allen Kindern, insbeson-
dere Schülerinnen und Schülern der Grund-
schulen aber auch Jugendlichen, möglich, 
ihre Ansichten, Anregungen, Meinungen, 
Kritik und Wünsche zu äußern. Hierfür 
werden an folgenden Standorten  

 Grundschule I 

§ 5 Beteiligung von Kindern und Jugendli-
chen 
 
Der Absatz wird wie folgt ergänzt: 
(1) Mindestens einmal im Jahr führen die 
Gemeindeverwaltung und die Gemeinde-
vertretung eine Kinderkonferenz durch, zu 
der Vertreter/innen aller Schulklassen der 
ortsansässigen Grundschulen und der Ju-
gendbeirat einzuladen sind. Hier wird über 
aktuelle Themen in der Gemeinde infor-
miert und Gelegenheit gegeben, sich hierzu 
zu äußern und eigene Ideen einzubringen. 
 
Der Absatz wird wie folgt geändert und er-
gänzt: 
(2) Jederzeit ist es allen Kindern und Ju-
gendlichen, insbesondere Schülerinnen und 
Schülern der Grundschulen aber auch Ju-
gendlichen, möglich, ihre Ansichten, Anre-
gungen, Meinungen, Kritik und Wünsche zu 
äußern. Hierfür werden an folgenden 
Standorten  
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 Grundschule II 

 KiJuZe  
speziell gekennzeichnete Briefkästen an-
gebracht.  Eine regelmäßige Auswertung 
erfolgt durch den Jugendbeirat. 

 Grundschule I 

 Grundschule II 

 KiJuZe  
speziell gekennzeichnete Briefkästen an-
gebracht sowie zusätzlich ein digitaler 
Briefkasten eingerichtet. Eine regelmäßige 
Auswertung erfolgt durch den Jugendbeirat 
und wird im zuständigen Fachausschuss der 
Gemeindevertretung vorgestellt. 
 
Es wird ein neuer Absatz eingefügt: 
(3) Kinder und Jugendliche sind bei den sie 
in besonderer Weise betreffenden Pla-
nungsverfahren gesondert und in geeigne-
ter Weise zu beteiligen. 

4  Es wird ein neuer Paragraph eingefügt: 
§ 6 Beteiligung vor Planungsverfahren 
(1) Vor der Einleitung von Planungsverfah-
ren sind die unmittelbar Betroffenen sowie 
die übrige Öffentlichkeit zu beteiligen. Dies 
gilt für Bauleitplanungen sowie Entwurfs-
/Ausführungsplanungen mit erheblichen 
und länger andauernden Auswirkungen auf 
das Leben in der Gemeinde oder in der 
Umgebung der betreffenden Baumaßnah-
me (etwa Straßenbaumaßnahmen). 
(2) Zu diesem Zwecke ist vor der Einleitung 
eines Planungsverfahrens (Aufstellungsbe-
schluss bzw. Beschluss zu Entwurfs-
/Ausführungsplanung) eine Einwohnerver-
sammlung gemäß § 3 dieser Satzung 
durchzuführen. Mindestens sind die unmit-
telbar Betroffenen schriftlich und die übrige 
Öffentlichkeit ortsüblich über die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung, sich 
wesentlich unterscheidende Lösungen, die 
für die Neugestaltung oder Entwicklung 
eines Gebiets in Betracht kommen und die 
voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung sowie über die folgenden Verfahrens-
schritte mit ihren jeweiligen Beteiligungs-
möglichkeiten einschließlich des ordentli-
chen Beratungsablaufes der Gemeindever-
tretung zu informieren. 
(3) Die Gemeindevertretung ist in die Betei-
ligung vor Planungsverfahren einzubezie-
hen und über die Beteiligungsschritte zu 
informieren.  
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(4) Die Ergebnisse der Beteiligung sind der 
Gemeindevertretung spätestens zur Bera-
tung über die Einleitung des Planungsver-
fahrens vorzulegen. 

5  Es wird ein neuer Paragraph eingefügt: 
§ 7 Gemeindeforum 
(1) Zum themenoffenen Austausch zwi-
schen der Einwohnerschaft und ihren ge-
wählten Gemeindevertreter/innen finden 
regelmäßige Gemeindeforen statt. 
(2) Die/der Vorsitzende der Gemeindever-
tretung lädt dazu mindestens ein bis zwei-
mal pro Jahr öffentlich die Ein-
wohnerschaft, die Fraktionen in der Ge-
meindevertretung sowie die/den Bürger-
meister/in ein. 
(3) Die Inhalte des Austausches sind in ei-
nem Kurzprotokoll festzuhalten und der 
Gemeindevertretung zur Kenntnis zu ge-
ben. 

6  Es wird ein neuer Paragraph eingefügt: 
§ 9 Bürgerhaushalt 
(1) Zur Beteiligung der Einwohnerschaft an 
der Entscheidung über den Einsatz der Fi-
nanzmittel der Gemeinde wird jährlich ein 
Bürgerhaushalt durchgeführt. 
(2) Im Rahmen des Bürgerhaushaltes ist der 
Einwohnerschaft Gelegenheit zu geben, 
Vorschläge zur Umsetzung im darauffol-
genden Haushaltsjahr einzureichen. Über 
die eingereichten Vorschläge soll die Ein-
wohnerschaft in geeigneter Weise schrift-
lich und/oder elektronisch abstimmen. 
(3) Darüber hinaus können der Einwohner-
schaft im Rahmen des Bürgerhaushaltes 
geplante Investitionsvorhaben der Ge-
meinde zur Abstimmung/Priorisierung vor-
gelegt werden. 
(4) Durch Beschluss der Gemeindevertre-
tung ist ein jährliches Mindestbudget zur 
Umsetzung von Vorschlägen aus dem Bür-
gerhaushalt festzulegen. Über die Umset-
zung von Vorschlägen aus dem Bürger-
haushalt entscheidet die Gemeindevertre-
tung im Rahmen der jährlichen Haushalts-
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beratungen.  

 

Schöneiche bei Berlin, 04.12.2019 

gez.  

Fritz R. Viertel, Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 

 

gez.  

Dr. Philip Zeschmann, Fraktionsvorsitzender UBS 

 

gez.  

Martin Berlin, Fraktionsvorsitzender BBS/FDP/SCHÖN 


